
ZVSHK und ZIV sind sich einig
Erweitertes Leistungsangebot für Handwerker und Schornsteinfeger

	

Der Schornsteinfeger kann bei entsprechender Qua-
lifikation folgende Teilbereiche des Installateur- und 
Heizungsbauer-Handwerks anbieten:	
•	 Wartung von Feuerstätten (ausgenommen Rei-

nigung)	
•	 Planung, Bau und Wartung von Warmwasser-

zentralheizungsanlagen mit Öl-, Gas- und Fest-
brennstoffbefeuerung inkl Warmwasser-        
bereitung, sowie thermische Solaranlagen	  

	

Instsallateure und Heizungsbauer können im Gegenzug bei 
entsprechender Qualifikation folgende Tätigkeiten ausüben:
•	 Messen und Feststellen von Werten zum Immissions-

schutz an Feuerstätten	
•	 Mess- und Überprüfungstätigkeiten an Feuerstätten
•	 Kehr-, Überprüfungs- und Messtätigkeiten an Feue-

rungsanlagen	
	

	

Wer macht was?

	

	 	 Anfang Dezember haben der 
ZVSHK (Zentralverband Sanitär Heizung 
Klima) und der ZIV (Bundesverband des

	

Verbändevereinbarung 
zwischen ZVSHK und ZIV

►	

Bilder: Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks -Zentralinnungsverband (ZIV)

Ziel dieser Vereinbarung ist es, das Betriebe Tätigkeiten beider Gewerke aus einer Hand anbieten können.	

Welche Voraussetzungen gibt es?
Um Tätigkeiten aus beiden Gewerken ausüben zu können, müssen auf beiden Seiten entsprechende Qualifikationen ausgewiesen 
werden. Installateure und Heizungsbauer können mit einer entsprechenden Handwerksrollen-Eintragung mit dem Schornsteinfe-
ger-Handwerk ihr Aufgabengebiet um die oben genannten Bereiche erweitern.	

	
Ab wann ist das erweiterte Leistungsangebot gültig?
Ab dem 31.12.2012 kann das Aufgabengebiet bei beiden Gewerken um die bereits genannten Teilbereiche erweitert werden.	

	
Was bringt die Verbändevereinbarung?
Der Gesetzgeber möchte ein weitergehende Marktöffnung herbeiführen. Durch die Vereinbarung zwischen ZVSHk und ZIV werden 
die Verbandsmitglieder frühzeitig darauf vorbereitet und werden wettbewerbsfähiger.	

Schornsteinfegerhandwerks - Zentralinnungsverband) eine Verbändeverein-
barung unterzeichnet. Diese dient als Grundlage für ein bundeseinheitliches, 
geordnetes Verfahren zur Gewerbeausübung im jeweils anderen Gewerk.

 
			   	


